
7. Wählt der Besteller wegen eines Mangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom
Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu mit Ausnahme der
Ansprüche, die sich aus den nachfolgenden Absätzen ergeben. 
8. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir – aus welchen
Rechtsgründen auch immer – nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer Organe oder leitender
Angestellter, bei schuldhafter Verletzung von Leben/Körper/Gesundheit, bei Mängeln, die wir arglistig
verschwiegen oder deren Abwesenheit wir garantiert haben, bei Mängeln des Liefergegenstandes,
soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen
gehaftet wird. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei grober Fahrlässigkeit
nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertrags-
typischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
9. Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht für uns keine Haftung für die dar-
aus entstehenden Folgen. 
Gleiches gilt für ohne unsere vorherige Zustimmung vorgenommene Änderungen des
Liefergegenstandes.
10. Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Monaten
ab Gefahrübergang. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhalten sowie bei Ansprüchen nach dem
Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Fristen. 
11. Eine Abtretung der Gewährleistungsansprüche ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung möglich. 

VII. Gesamthaftung
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in VI.8 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen.
2. Die Regelung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz sowie für
Fälle des Unvermögens oder der Unmöglichkeit. 
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

VIII. Eigentumsvorbehaltungssicherung
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind
wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein
Rücktritt von Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der
Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache
zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüg-
lich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet,
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu ver-
sichern.
3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haf-
tet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufssache im ordentlichen Geschäftsgang weiter  zu verkaufen; er
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mwst.)
unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wor-
den ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seine Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können wir ver-
langen , dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen.
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeite-
ten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übri-
gen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. 
6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der
Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandenen
Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
7. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizu-
geben, als der realisierbare Werte unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20
% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

IX. Entsorgung von Elektroaltgeräten
1. Bei Waren, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, übernimmt der Besteller
die Pflicht, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf eigene Kosten nach den gesetzlichen
Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
2. Der Besteller stellt uns von den Verpflichtungen nach § 10 Abs. 2 Elektrogesetz (Rücknahmepflicht der
Hersteller) und damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei. Der Besteller hat gewerbli-
che Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach Nut-
zungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen
und für den Fall der erneuten Weitergabe eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.
3. Unterlässt der Besteller, Dritte, an die er die gelieferte Ware weitergibt, vertraglich zur Übernahme
der Entsorgungspflichten und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der Besteller verpflichtet,
die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetz-
lichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
4. Unser Anspruch auf Übernahme/Freistellung durch den Kunden verjährt nicht vor Ablauf von 2 Jahren
nach der endgültigen Beendigung der Nutzung des Gerätes. Die zweijährige Frist der Ablaufhemmung
beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen Mitteilung des Bestellers bei uns über die Nutzungs-
beendigung.

X. Schutzrecht Dritter
Werden bei Anfertigung der Kaufsache nach Angaben des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, so
stellt uns der Besteller von sämtlichen insoweit erhobenen Ansprüchen frei.

XI. Gerichtsstand – Erfüllungsort
1. Es findet ausschließlich deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts Anwendung. Dies gilt
auch, wenn der Käufer Ausländer ist oder seinen Sitz im Ausland hat. 
2. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-
tigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 
3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
4. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.
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I. Allgemeines - Geltungsbereich
1. Unsere Verkaufsbedingungen sind Bestandteil aller Angebote und Verträge über unsere Lieferungen
und Leistungen, auch in laufender und künftiger Geschäftsverbindung. 
2. Entgegenstehende oder von  unseren Verkaufsbedingungen  abweichende Bedingungen des
Bestellers  erkennen wir nicht  an, es  sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in  Kenntnis entgegenstehender  oder
von  unseren  Verkaufsbedingungen abweichender  Bedingungen  des  Bestellers die Lieferung an den
Besteller vorbehaltlos ausführen.

II. Angebot - Angebotsunterlagen
1. Angebote sind, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind, freibleibend.
Verbindliche Angebote müssen durch den Besteller binnen angemessener Frist angenommen werden.
Mündliche oder schriftliche Bestellungen gelten als angenommen mit Erteilung der schriftlichen
Auftragsbestätigung oder Auslieferung der bestellten Ware innerhalb angemessener Frist. 
2. Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und
Maßangaben, Leistungs- und sonstige Eigenschaftsbeschreibungen sowie sonstige Informationen über
unsere Produkte und Leistungen sind nur annähernd, soweit sie nicht schriftlich spezifiziert ausdrücklich
im Angebot als vertraglich vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen bezeichnet sind.
Die Angaben in unserem Angebot über die vertragsgemäße Beschaffenheit, insbesondere in unserer
Produktbeschreibung stellen keine Garantieerklärung i.S.v. § 443 BGB dar. Wir behalten uns
Abweichungen im Hinblick auf die ständige Fortentwicklung und Verbesserung unserer Produkte vor. 
3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und
Urheberrechte vor; der Besteller darf diese Dritten nicht zugänglich machen. 
Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind; vor ihrer
Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

III. Preise - Zahlungsbedingungen
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes  ergibt, gelten unsere Preise  "ab Werk", aus-
schließlich  Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. 
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird  in gesetzlicher
Höhe  am Tag der Lieferung, bzw. Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
3. Der Abzug von Skonto  bedarf besonderer schriftlicher  Vereinbarung.
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung  fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist kommt der
Besteller in Verzug. Tritt Zahlungsverzug oder Zahlungseinstellung ein, sind sämtliche offen stehende
Forderungen, auch soweit sie nicht fällig sind, ohne jeden Abzug zahlbar. Dies gilt auch dann, wenn für
vorausgegangenen Fälle Stundung gewährt worden ist. Wir sind berechtigt, für die gesamte Forderung
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Fälligkeit zu verlangen.
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn  seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

IV. Lieferzeit
1. Fristen und Termine sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, sie sind von uns ausdrücklich in der
Auftragsbestätigung als verbindlich bestätigt worden. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit
setzt die vollständige Abklärung aller technischen Fragen voraus.
2. Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessenen Nachfrist mit
Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten; Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens
stehen dem Besteller nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte; im Übri-
gen ist die Schadenersatzhaftung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt.
3. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Bestellers voraus.
4. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns entstehenden Schaden, einschließlich etwaige Mehraufwendungen, zu verlangen.
In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung
der Kaufsache in dem Zeitpunk auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse,
die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit ange-
messen. Wir werden dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mit-
teilen.

V. Gefahrenübergang – Verpackungskosten
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
2. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über und zwar auch
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen z.B. die Versendungskosten oder
Anfuhr übernommen haben. 
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr
vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über. 
3. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht
zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der
Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.

VI. Mängel und Gewährleistung
1. Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Offensichtliche
Mängel müssen innerhalb einer Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware schriftlich angezeigt werden,
anderenfalls sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
2. Handelsübliche Toleranzen bezüglich Maß, Menge, Gewicht, Qualität, Farbe usw. berechtigen nicht
zu Beanstandungen. Als Beschaffenheit unserer Produkte gilt grundsätzlich nur unsere
Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen über unse-
re Produkte stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe dar. Eine Bezugnahme auf
DIN-Normen beinhaltet die nähere Warenbezeichnung, stellt jedoch keine Garantiezusage dar.
3. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl nachzubessern oder neu zu liefern
(Nacherfüllung), die sich innerhalb der Gewährleistungsfrist infolge eines vor dem Gefahrübergang lie-
genden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter
Ausführung – als unbrauchbar oder in der Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen.
Die Feststellung solcher Mängel ist uns unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum.
4. Für ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch
den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung infolge Alterung und/oder Verschleiß (z.B. Membranen,
Ventile, Dichtringe, Elastomere, Lager, DC-Motore u.ä), fehlerhafte oder nachlässige Behandlung insbe-
sondere durch Unterlassen der erforderlichen regelmäßigen Wartung oder durch die Verwendung unge-
eigneter Betriebsmittel und Austauschwerkstoffe durch die Besteller, mangelhafte bauliche
Vorleistungen, chemische, elektrochemische  oder elektrische Einflüsse wird keine Gewähr übernom-
men, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.
5. Von den durch die Nacherfüllung entstehenden direkten Kosten tragen wir – soweit sich die
Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes
sowie die angemessenen Kosten des Aus- und Einbaus, ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalles bil-
ligerweise verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung unserer Monteure und
Hilfskräfte, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als
dem Erfüllungsort verbracht wurde. 
In jedem Falle werden die Kosten, die wir neben den Kosten für das Ersatzstück übernehmen, begrenzt
der Höhe nach durch die Kosten des Ersatzstückes.
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Besteller
lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Firma KNF Neuberger GmbH

INNOVATIVE
TECHNOLOGIE

WELTWEIT NEUBERGER
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